
Satzung

üb ex äie Beschaff ung9 Anbringung un ti Unterhaltung von Grün ci - 
stüclsnumnier-nschildern in der Stadt Sinzig/Rhein

vom 20. Febr. 1973

Der Stscitrat hat auf Grund des § 2G der Gemeindeordnung 
(Selbstverwal bungsgesetz für Rheinland-Pfalz, 'feil A) in 
der Fassung vom 250 September 196zi- (GTB1S S0 145) in Ver
bindung mit den §§ 126 TU und 145 des Bundesbaugesetzes vom 
23®Juni 196o (BGBlc 1 S0 341) i.n seiner Sitzung am 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit Uffentlieh bekannt
gemacht wird o

zur Beschaffung,. Anbringung und

1o Jedes Grundstück, das baulich oder gewerblich genutzt bzw. 
auf dem diese Nutzung durch bauliche Maßnahmen bereits vor
bereitet wird, ist ohne Rücksicht auf den Stand der Er
schließung mit einer von der Stadt festzusetzenden Grund- 
stüeksnummer nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften 
zu versehen»

2» Die gleiche Verpflichtung besteht auch für noch unbebaute, 
aber baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke inner
halb der bebauten Ortslage, soweit dies wegen ihrer tat
sächlichen Nutzung erforderlich ist»

3® Besteht das Grundstück aus mehreren selbständigen baulich 
oder gewerblich nutzbaren Grundstücksteilen, so handelt 
es sich um selbständige Grundstücke, die jeweils getrennt 
den Bestimmungen dieser Satzung unterliegen»

4» Hof-, Seiten- oder Hintergebäude, die wohn- oder gewerb
lichen Zwecken dienen, erhalten die Nummer des Grundstücks 
mit einem Zusatz (Beifügung eines kleinen Buchstabens des 
lateinischen Alphabetes), wenn ihre Benutzung ganz oder 
zürn Teil vom Vorder™ oder Hauptgebäude unabhängig ist 
(z»B» selbständige Wohnung oder selbständiger Gewerbebe
trieb) *

Verpflichtung 
IJ n 6erhakbung l
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§ ?
V erpfl i n'hte t er

1a Verpflnclilu:her im r^irme di eaer rSabzung :i sb der jeweilige 
Grund et tick,ee i.gen bitmex5,, Mehrere Eigentümer gelten als 
Gesamtverpt'!l Inhbete-0

2 o GrunästückneipjentÜmer im Ginne Dieser Satzung sind auch 
die Tnheber g nun d s lllc ks gl ei eher Rechte ( ?,0B® Erbbaube- 
rechtigte),. Im Ralle eines Krboaureöhbs ist der Erbbaube- 
recht! gte Ers bve r'p fl j chtetOT%

Große und Aussehen ries Schildes
1® Wenn den Eigentümer nicht die in der Regel übl-inhen blauen 

Nummernschilder mit weißen Zahlen baw* Buchstaben verwen
den will;, so kann er eine den gleichen Zweck voll ex*fül“ 
lende und sich im Rahmen dieses Zweckes geltende änderte 
Kennze1chnangsform wählen®

2® In jedem Ralle sind wetfnrbeotändige und nicht veränder
liche Beschilderungen zu verwenden*

3® Das Nummernschild muß stets in gut sichtbarem und lesbarem 
Zustand erhalten und gegebenenfalls exmeuert werden®

§ 4
Anbrlngu.ngssteilen axif dem Grundstück

1® Das Numme:rnschild soll in der Regel an der nach der Straße 
zu stehenden Hausseite oder an der Grundstückseinfriedung 
(Grundstückszugang) zur Straßenseite angeb:nacht werden®
Bei dem Anbringen an einer anderen Stelle darf das Rinden 
des Schildes von der Straße aus nicht erschwert sein®

2® Das Schild ist mindestens 1 m9 jedoch höchstens 2 m über 
Straßenhöhe so an zubringen 9 daß es ohne jede Mühe jeder
zeit von den Straße aus lesbar ist® Im falle des § 1 
Abs® 4 ist sinngemäß zu verfahren„
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gut e i l nng d e t- Oruri d s bücksn umm er
1«, Bei beLfloicaeiti g bebaubaren ßtraßeb erhalten die Grund- 

stücke aul her einen Gbraßonseite die geraden Nummern, 
die auf der anderen Straßenseite die ungeraden Nummern»

2o Bei endgültig einseitiger Bebauung wird fortlaufend
nummerierbo Gleiches gilt für die Nummernrerteilung bei 
Reihenhäusern»

3* Bei Eolcgrundnbücken sind die Nutrunern in jener Straße zuzu
teilen 9 von der das Grund stück überwiegend erschlossen 
ist* Das ist in der Regel jene Straße, von der aus der 
alleinige oder HaupbZugang zum Grundstück besteht» Ein 
Rechtsanspruch des Grundstückseigentümers auf Zuteilung 
des Grundstücks zu einer bestimmten Straße besteht nicht»

4» Auch für zur Zeit noch nicht unter § 1 fallende Grund« 
stueko ist die künftige Nummer zuzuteilen, sobald durch 
Umlegung, Tellnng oder sonstige Änderung Grundstücke für 
die spatere bauliche oder gewerbliche Nutzung geschaffen 
worden sind c

5» Wenn städtebauliche oder andere Gründe dies erfordern, 
ist entsprechend den vorstehenden Absätzen eine NeuZu
teilung Jöv Nummer durobzuJiihron „

6* Me Zuteilung der jeweiligen Grund st ücksnummern erfolgt 
durch die Stadtverwaltung» Die Stadtverwaltung hat von 
der Zuteilung der Nummern die Eigentümer und das Kataster
amt unverzüglich zu benachrichtigen»

§ 6
Entstehung der Verpflichtungen

1» Die Verpflichtungen zum Beschaffen, Anbringen und Unter- 
halten der Nummernschilder' nach Maßgabe dieser Satzung 
entstehen bei schon zugeteilten Gründstüoksnummern mit- 
dem Inkrafttreten .dieser Satzung, im übrigen mit der 
entsprechenden Aufforderung an den Eigentümer durch die 
Stad t verv/altun g«

2» Das Nummernschild ist innerhalb eines Monats nach Ent
stehen der Verpflichtung anzubringen»

3» Erforderliche Unterhaltungß« und Erneuerungsmaßnahmen 
sind unverzüglich auch ohne besondere behördliche Auf- 
ford erung durch zuführen»
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§ 7
Rostentyagung

Die durch die Durchführung dieser Bestimmungen entstehenden 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer,,

§ 8
Ausnahm ere geiun g

Auf besonderen Antrag des Verpflichteten und von Amts wegen 
kann die Stadtverwaltung Ausnahmen von den Bestimmungen der 
§§ 1 bis 7 dann zulassen9 wenn die Durchführung dieser Be
stimmungen zu einer unbilligen Härte füi1 den Verpflichteten 
führt oder wenn der Zweck der Kennzeichnungsverpflichtung 
auf eine andere Weise zweckdienlich erreicht werden kann. 
Das gilt insbesondere auch dann, wenn die schon vorhande
nen Kennzeichnungen auf Grund der 3 und 4 verändert 
werden müssen«

§ 9
Zv/an gsmalj nahmen

1„ Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 1, 3 und 4 
der Satzung oder auf Grund der Satzung ergangene voll
ziehbare Anordnung verstößt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung. Eine Ordnungs 
Widrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das 
Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24<>5o'1968 
(BGBl. S. 48) findet Anwendung (vgl. auch GV '197o/336).

2. Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Vor 
Schriften dieser Satzung richtet sich nach dem Verwal
tungsvollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz.

§ 1o
Inkr-af btre l;en

1. Diese Satzung tritt am in Kraft.
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2. Zum gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft:
a) Satzung der ehemaligen Gemeinde Pranken

vom 1 d. April '1968
b) Satzung der ehemaligen Gemeinde Koisdorf

vom 2do September 1960
c) Satzung der ehemaligen Gemeinde Löhndorf

vorn November 1968
d) Satzung der ehemaligen Gemeinde Westum 

vom 11. Juli 1968
e) Satzung der Stadt Sinzig vom 24. November 1967

Das Landratsamt Ahrweiler hat durch Verfügung vom 16.2.1973 
Az.: Z - 029 - 020 - 92 der Stadtverwaltung Sinzig mitge
teilt, daß gegen die vom Stadtrat der Stadt Sinzig am 1.2,1973 
beschlossene Satzung über die Beschaffung, Anbringung und Un
terhaltung von Grundstücksnummernschildern in der Stadt Sin
zig/Rhein, aufsichtsbehördlich keine Bedenken gegen Rechts
verletzungen erhoben werden. Die Satzung wird hiermit öffent
lich bekannt gemacht.

Stadtverwaltung Sinzig

Sinzig, den 20. Febr. 1973 
Stadtverwaltung Sinzig

(Holstein)
Bürgermeister


